11. DEZEMBER 1996 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern


(Belgisches Staatsblatt vom 9. Oktober 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DES INNERN


11. DEZEMBER 1996 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern


ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch die Gesetze vom 28. Juni 1984, 14. Juli 1987, 18. Juli 1991, 6. Mai 1993, 1. Juni 1993, 6. August 1993, 24. Mai 1994, 8. März 1995, 13. April 1995, 10. Juli 1996 und 15. Juli 1996 und durch die Königlichen Erlasse vom 13. Juli 1992, 31. Dezember 1993 und 22. Februar 1995;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 2. April 1984, 16. August 1984, 14. Februar 1986, 28. Januar 1988, 13. Juli 1988, 7. November 1988, 7. Februar 1990, 16. Oktober 1990, 18. April 1991, 25. September 1991, 20. Dezember 1991, 13. Juli 1992, 5. November 1992, 22. Dezember 1992, 19. Mai 1993, 31. Dezember 1993, 3. März 1994, 11. März 1994, 3. Februar 1995, 22. Februar 1995, 12. Oktober 1995 und 22. November 1996;

Aufgrund der Dringlichkeit, die durch die Notwendigkeit begründet ist, die Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Juli 1996, das das Gesetz vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern abändert, schnellstmöglich zur Ausführung zu bringen, und insbesondere die Bestimmungen in Bezug auf Übernahme und Rückübernahme von Asylsuchenden durch den für die Behandlung ihres Antrags zuständigen Staat im Sinne des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 19. Juni 1990; denn obwohl obenerwähntes Übereinkommen seit dem 26. März 1995 in Belgien anwendbar ist, ist es den belgischen Behörden aufgrund der heutigen Regelung immer noch nicht erlaubt, einen Asylsuchenden effektiv dem für die Behandlung seines Antrags zuständigen Staat zu überstellen, wogegen Belgien wohl zur Übernahme oder Rückübernahme von Asylsuchenden verpflichtet ist, wenn Belgien für die Prüfung ihres Antrags zuständig ist;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - In Artikel 3 § 2 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern werden die Wörter "sofern die unter Nr. 3 vorgesehene Bedingung erfüllt wird" durch die Wörter "sofern die in Absatz 1 Nr. 2 und 3 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind" ersetzt.

Art. 2 - Artikel 5 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 5 - Sammelpässe oder kollektive Listen von Staaten oder Regierungen, die von Belgien nicht anerkannt sind, sind nicht als gültige Reisedokumente zugelassen."


Art. 3 -  Artikel 8 § 2 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. [Abänderung des niederländischen Textes]

2. Absatz 2 wird aufgehoben.


Art. 4 - In Artikel 9 Nr. 3 desselben Erlasses werden die Wörter "Rates der Europäischen Gemeinschaften" durch die Wörter "Rates der Europäischen Union" ersetzt.


Art. 5 - Artikel 13 desselben Erlasses wird aufgehoben.


Art. 6 - Artikel 15 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 15 - An den Außengrenzen im Sinne der Belgien bindenden internationalen Abkommen über die Überschreitung der Außengrenzen müssen Einreise ins und Ausreise aus dem Königreich an einer erlaubten Übergangsstelle während der festgelegten Verkehrsstunden erfolgen.

Der Ausländer ist verpflichtet, sein Reisedokument sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise von sich aus vorzuzeigen."


Art. 7 - Artikel 16 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 16 - § 1 - Bei der Einreise ins Königreich über eine Außengrenze im Sinne der Belgien bindenden internationalen Abkommen über die Überschreitung der Außengrenzen bringt der mit der Grenzkontrolle beauftragte Bedienstete einen Datumsstempel in den Pass des Ausländers an. Wenn der Grenzübergang anstatt mit einem Visum mit einer gleichwertigen Erlaubnis erfolgt, wird der Datumsstempel auf dieser Erlaubnis angebracht.

Absatz 1 ist nicht auf Staatsangehörige der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, Andorras, Maltas, Monacos, San Marinos und der Schweiz anwendbar.

§ 2 - Bei der Ausreise wird dieselbe Formalität nur für den Ausländer vorgenommen, der Inhaber eines Passes ist, in dem ein Visum für mehrere Einreisen mit begrenzter Gesamtaufenthaltsdauer angebracht worden ist."


Art. 8 - Artikel 17 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 17 - Wird die Personenkontrolle an einer Binnengrenze im Sinne der Belgien bindenden internationalen Abkommen über die Überschreitung der Außengrenzen wieder eingeführt, erfolgen die Grenzkontrollen dort gemäß den in den Artikeln 15 und 16 festgelegten Regeln in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen."


Art. 9 - Nach Artikel 17 desselben Erlasses wird ein Abschnitt 1bis eingefügt, der folgende Bestimmungen umfasst:

"ABSCHNITT 1bis - Einreise ins Staatsgebiet - Besondere Einreisebedingung: Verpflichtung zur Kostenübernahme

Art.17/2 - Die in Artikel 3bis des Gesetzes erwähnte Verpflichtung zur Kostenübernahme kann sowohl zugunsten eines visumpflichtigen Ausländers als eines von der Visumpflicht befreiten Ausländers eingegangen werden. Sie wird anhand eines Dokuments aufgestellt, das dem in Anlage 3bis veröffentlichten Muster entspricht.

Selbst wenn die Verpflichtung zur Kostenübernahme vom Bürgermeister oder von seinem Beauftragten legalisiert worden ist, gilt sie nur dann als Nachweis für das Ausreichen der Existenzmittel des Ausländers, wenn sie vom Minister oder von seinem Beauftragten für zulässig erklärt und angenommen worden ist.

Art. 17/3 - § 1 - Die Person, die die Verpflichtung zur Kostenübernahme zugunsten eines der Visumpflicht nicht unterliegenden Ausländers eingeht, muss zum Zeitpunkt, wo sie im Hinblick auf die Legalisation der Verpflichtung bei der Gemeindeverwaltung erscheint, folgende Unterlagen vorlegen:

1. einen Lohnzettel oder eine von einer öffentlichen Behörde ausgestellte Unterlage, aus der ihre monatlichen oder jährlichen Netto- oder Bruttoeinkünfte hervorgehen, oder, wenn sie eine solche Unterlage nicht vorlegen kann, irgendeine Unterlage, in der der Betrag ihrer Einkünfte vermerkt ist,

2. ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass sie die belgische Staatsangehörigkeit besitzt oder dass ihr erlaubt oder gestattet ist, sich für unbegrenzte Dauer in Belgien aufzuhalten.

§ 2 - Die Gemeindeverwaltung übermittelt dem Ausländeramt sofort die legalisierte Verpflichtung zur Kostenübernahme und die in § 1 erwähnten Unterlagen.

Hat der Bürge diese Unterlagen nicht eingereicht, erklärt der Minister oder sein Beauftragter die Verpflichtung zur Kostenübernahme für unzulässig.

Verfügt der Bürge nicht über genügende Existenzmittel, lehnt der Minister oder sein Beauftragter die Verpflichtung zur Kostenübernahme ab.

§ 3 - Das Ausländeramt schickt die Verpflichtung zur Kostenübernahme an die Gemeindeverwaltung zurück, die den Bürgen sofort auffordert, sie abholen zu kommen.

Die Gemeindeverwaltung vermerkt auf der Verpflichtung zur Kostenübernahme das Datum, ab dem sie abgeholt werden kann.

§ 4 - Wenn die Verpflichtung zur Kostenübernahme vom Minister oder von seinem Beauftragten angenommen worden ist, muss der Ausländer sie binnen einer Frist von sechs Monaten ab dem in § 3 Absatz 2 erwähnten Datum benutzen, um ins Staatsgebiet der Vertragsstaaten eines Belgien bindenden internationalen Abkommens über die Überschreitung der Außengrenzen einzureisen.

Art. 17/4 - § 1 - Legalisiert der Bürgermeister oder sein Beauftragter die zugunsten eines visumpflichtigen Ausländers eingegangene Verpflichtung zur Kostenübernahme, so vermerkt er das Legalisationsdatum auf der Verpflichtung zur Kostenübernahme und händigt sie dem Bürgen sofort aus.

Wenn der Bürgermeister oder sein Beauftragter die in Artikel 3bis Absatz 4 des Gesetzes vorgesehene Stellungnahme an den Minister oder seinen Beauftragten richtet, übermittelt er ihm gleichzeitig eine Abschrift der legalisierten Verpflichtung zur Kostenübernahme.

§ 2 - Wenn die Verpflichtung zur Kostenübernahme legalisiert worden ist, muss der Ausländer, zugunsten dessen sie eingegangen wurde, binnen einer Frist von sechs Monaten ab dem in § 1 Absatz 1 erwähnten Datum bei der für seinen Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland zuständigen belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung vorstellig werden, um dort die legalisierte Verpflichtung zur Kostenübernahme und folgende Unterlagen vorzulegen:

1. einen Lohnzettel oder eine von einer öffentlichen Behörde ausgestellte Unterlage, aus der die monatlichen oder jährlichen Netto- oder Bruttoeinkünfte des Bürgen hervorgehen, oder, wenn er eine solche Unterlage nicht vorlegen kann, irgendeine Unterlage, in der der Betrag der Einkünfte des Bürgen vermerkt ist,

2. ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass der Bürge die belgische Staatsangehörigkeit besitzt oder dass ihm erlaubt oder gestattet ist, sich für unbegrenzte Dauer in Belgien aufzuhalten.

Sind diese Unterlagen nicht innerhalb der festgelegten Frist eingereicht worden, erklärt die diplomatische oder konsularische Vertretung die Verpflichtung zur Kostenübernahme für unzulässig.

Verfügt der Bürge nicht über genügende Existenzmittel, lehnt der Minister oder sein Beauftragter die Verpflichtung zur Kostenübernahme ab.

§ 3 - Die diplomatische oder konsularische Vertretung notifiziert dem Ausländer den gefassten Beschluss durch Aushändigung der Verpflichtung zur Kostenübernahme.

Art. 17/5 - Von dem Tag an, an dem der Ausländer, der im Besitz der aufgrund von Artikel 2 des Gesetzes erforderlichen Dokumente ist, ins Staatsgebiet der Vertragsstaaten eines Belgien bindenden internationalen Abkommens über die Überschreitung der Außengrenzen einreist, haftet der Bürge während eines Zeitraums von zwei Jahren gesamtschuldnerisch mit dem Ausländer für die Zahlung der in Artikel 3bis Absatz 1 des Gesetzes erwähnten Kosten.

Der Bürge ist von seiner Haftung befreit, wenn er den Nachweis erbringt, dass der Ausländer das Staatsgebiet der Vertragsstaaten des am 19. Juni 1990 unterzeichneten Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen verlassen hat.

Art. 17/6 - Der Bürge kann von seiner Verpflichtung zur Kostenübernahme nur zurücktreten, wenn der Minister oder sein Beauftragter eine neue, von einer anderen Person eingegangene Verpflichtung annimmt."


Art. 10 - In Artikel 18 Nr. 2 desselben Erlasses werden die Wörter "oder in einem Zufluchtsheim beziehungsweise Arbeitshaus interniert worden ist" gestrichen.


Art. 11 - Ein Artikel 22/2 mit folgendem Wortlaut wird in denselben Erlass eingefügt:

"Art. 22/2 - Wenn der Minister oder sein Beauftragter den zuständigen Staat im Sinne der Belgien bindenden internationalen Abkommen zur Rückübernahme des in Artikel 7 Absatz 1 Nr. 1, 2 oder 5 des Gesetzes erwähnten Ausländers auffordert, dessen Asylantrag in diesem Staat in Behandlung ist oder endgültig abgelehnt wurde, setzt er den Ausländer davon in Kenntnis und teilt ihm den Inhalt des gefassten Beschlusses mit.

Wenn der Ausländer dem zuständigen Staat überstellt wird, wird ihm ein Passierschein ausgehändigt, der dem in Anlage 10bis veröffentlichten Muster entspricht. In diesem Dokument sind die zuständige Behörde dieses Staates, bei der sich der Ausländer zu melden hat, und die ihm dazu eingeräumte Frist vermerkt."


Art. 12 - Artikel 23 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 11. März 1994, wird wie folgt abgeändert:

1. Nr. 2 wird durch folgenden Text ersetzt:

"2. Staatsangehörige Monacos,".

2. In Nr. 3 werden die Wörter "Liechtensteins und" gestrichen.


Art. 13 - Ein Artikel 26ter mit folgendem Wortlaut wird in denselben Erlass eingefügt:

"Art. 26ter - Wenn der Minister oder sein Beauftragter die in Artikel 10bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes erwähnten Familienmitglieder des Studenten anweist, das Staatsgebiet zu verlassen, bestimmt er die Frist, innerhalb deren die Betreffenden das Staatsgebiet verlassen müssen. Der Beschluss des Ministers oder seines Beauftragten wird durch Aushändigung des Formulars B notifiziert, das dem in Anlage 13 veröffentlichten Muster entspricht."


Art. 14 - In Artikel 33 Absatz 2 Nr. 3 desselben Erlasses werden die Wörter "oder in einem Zufluchtsheim beziehungsweise Arbeitshaus interniert worden ist" gestrichen.


Art. 15 - In Artikel 39 § 1 desselben Erlasses werden die Wörter "in Artikel 19 des Gesetzes" durch die Wörter "in Artikel 19 Absatz 1 des Gesetzes" ersetzt.


Art. 16 - Artikel 55 desselben Erlasses, aufgehoben durch den Königlichen Erlass vom 20. Dezember 1991 und wieder aufgenommen durch den Königlichen Erlass vom 22. Februar 1995, wird wie folgt abgeändert:

1. § 3 wird durch folgenden Absatz ergänzt:

"Ist der Minister oder sein Beauftragter der Ansicht, dass der EG-Ausländer eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit oder die Volksgesundheit darstellt, verweigert er ihm den Aufenthalt als Student und weist ihn an, das Staatsgebiet zu verlassen. Die Gemeindeverwaltung notifiziert diese Beschlüsse durch Aushändigung eines Dokuments, das dem in Anlage 14 veröffentlichten Muster entspricht."

2. § 4 wird durch folgende Absätze ergänzt:

"Während der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltskarte oder bei ihrer Erneuerung kann der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthalt des EG-Ausländers ein Ende setzen und ihn gegebenenfalls anweisen, das Staatsgebiet zu verlassen, wenn er feststellt, dass:

1. der EG-Ausländer die in § 1 Nr. 1 oder 3 gestellten Bedingungen nicht mehr erfüllt,

2. der EG-Ausländer oder ein in Artikel 40 § 5 des Gesetzes erwähntes Mitglied seiner Familie, das sich mit ihm niedergelassen hat, eine von einem öffentlichen Sozialhilfezentrum gewährte finanzielle Unterstützung erhalten hat, deren Gesamtbetrag, berechnet über einen Zeitraum von zwölf Monaten vor dem Monat des Beschlusses, dem Aufenthalt ein Ende zu setzen, das Dreifache des monatlichen Betrags des gemäß Artikel 2 § 1 des Gesetzes vom 7. August 1974 zur Einführung des Rechts auf ein Existenzminimum festgelegten Existenzminimums übersteigt, sofern diese Unterstützung binnen sechs Monaten nach Auszahlung der letzten monatlichen Unterstützung nicht zurückgezahlt worden ist.

Die Gemeindeverwaltung notifiziert diese Beschlüsse durch Aushändigung eines Dokuments, das dem in Anlage 14bis veröffentlichten Muster entspricht."


Art. 17 - In Artikel 55bis desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 14. Februar 1986, aufgehoben durch den Königlichen Erlass vom 20. Dezember 1991 und wieder aufgenommen durch den Königlichen Erlass vom 22. Februar 1995, dessen Absätze 1 und 2 § 1 werden und dessen Absätze 3, 4 und 5 § 2 werden, wird ein § 3 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"§ 3 - Wenn der Minister oder sein Beauftragter in Anwendung von Artikel 55 § 4 Absatz 3 dem Aufenthalt des EG-Ausländers ein Ende setzt und ihn gegebenenfalls anweist, das Staatsgebiet zu verlassen, kann er dieselben Beschlüsse unter denselben Bedingungen Personen gegenüber treffen, die dem EG-Ausländer gleichgestellt sind.

Während der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsscheins oder bei seiner Erneuerung kann der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthalt der dem EG-Ausländer gleichgestellten Personen ein Ende setzen und sie gegebenenfalls anweisen, das Staatsgebiet zu verlassen, wenn er feststellt, dass:

1. die betreffende Person nicht mehr über eine Krankenversicherung verfügt, die die Risiken in Belgien deckt,

2. die betreffende Person, die nicht mehr mit dem EG-Ausländer wohnt, eine von einem öffentlichen Sozialhilfezentrum gewährte finanzielle Unterstützung erhalten hat, deren Gesamtbetrag, berechnet über einen Zeitraum von zwölf Monaten vor dem Monat des Beschlusses, dem Aufenthalt ein Ende zu setzen, das Dreifache des monatlichen Betrags des gemäß Artikel 2 § 1 des Gesetzes vom 7. August 1974 zur Einführung des Rechts auf ein Existenzminimum festgelegten Existenzminimums übersteigt, sofern diese Unterstützung binnen sechs Monaten nach Auszahlung der letzten monatlichen Unterstützung nicht zurückgezahlt worden ist.

Die Gemeindeverwaltung notifiziert die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Beschlüsse durch Aushändigung eines Dokuments, das dem in Anlage 14bis veröffentlichten Muster entspricht."


Art. 18 - In Titel II desselben Erlasses wird die Überschrift von Kapitel Ibis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. März 1994, durch folgende Überschrift ersetzt:

"KAPITEL Ibis - Staatsangehörige Islands, Liechtensteins und Norwegens und ihre Familienmitglieder"


Art. 19 - In Artikel 69bis desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. März 1994 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. Dezember 1995, werden die Absätze 1 und 2 durch folgende Absätze ersetzt:

"Die Dokumente, die die Staatsangehörigen Islands, Liechtensteins und Norwegens vorzulegen haben, um ins Königreich einzureisen, sind die, die in Anlage 2 aufgeführt sind.

Staatsangehörige Islands, Liechtensteins und Norwegens und ihre Familienmitglieder unterliegen den Bestimmungen von Titel II Kapitel I Abschnitt 2, 3, 3bis, 3ter, 4 und 6."




Art. 20 - Die Überschrift von Titel II Kapitel III desselben Erlasses wird durch folgende Überschrift ersetzt:

"KAPITEL III - Flüchtlinge und Staatenlose"


Art. 21 - Die Überschrift von Titel II Kapitel III Einleitender Abschnitt desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993, wird durch folgende Überschrift ersetzt:

"EINLEITENDER ABSCHNITT - Behörden, bei denen der Ausländer sich als Flüchtling melden kann - Übernahme und Rückübernahme des Asylsuchenden durch den zuständigen Staat oder durch Belgien - Berücksichtigung der Flüchtlingserklärung"


Art. 22 - Artikel 71bis desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 3. Februar 1995, wird Artikel 71/2.


Art. 23 - Ein Artikel 71/3 mit folgendem Wortlaut wird in denselben Erlass eingefügt:

"Art. 71/3 - § 1 - Wenn der Minister oder sein Beauftragter den zuständigen Staat im Sinne der Belgien bindenden internationalen Abkommen zur Übernahme oder Rückübernahme des Asylsuchenden auffordert, setzt er den Ausländer davon in Kenntnis und teilt ihm den Inhalt des gefassten Beschlusses mit.

§ 2 - Wenn der Asylsuchende dem zuständigen Staat überstellt werden muss und ihm die Einreise ins Königreich verweigert worden ist, wird er von den mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörden abgewiesen oder zur Grenze dieses Staates zurückgeführt und wird ihm ein Passierschein ausgehändigt, der dem in Anlage 10bis veröffentlichten Muster entspricht. Der Beschluss zur Einreiseverweigerung wird durch Aushändigung eines Dokuments notifiziert, das dem in Anlage 25quater veröffentlichten Muster entspricht.

§ 3 - Wenn der Asylsuchende dem zuständigen Staat überstellt werden muss und ihm der Aufenthalt im Königreich verweigert worden ist, wird er angewiesen, das Staatsgebiet zu verlassen, und wird ihm ein Passierschein ausgehändigt, der dem in Anlage 10bis veröffentlichten Muster entspricht. Der Beschluss zur Aufenthaltsverweigerung wird durch Aushändigung eines Dokuments notifiziert, das dem in Anlage 26quater veröffentlichten Muster entspricht.

Die Dokumente, die ausgehändigt worden sind, als sich der Ausländer als Flüchtling gemeldet hat, und gegebenenfalls die Registrierungsbescheinigung werden eingezogen."


Art. 24 - Ein Artikel 71/4 mit folgendem Wortlaut wird in denselben Erlass eingefügt:

"Art. 71/4 - Die mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörden händigen dem Asylsuchenden, der von Belgien übernommen oder wieder übernommen werden muss, vom zuständigen Staat im Sinne der Belgien bindenden internationalen Abkommen überstellt wird und sich an der Grenze meldet, ein Dokument aus, das dem in Anlage 26 veröffentlichten Muster entspricht.

Wenn der Asylsuchende, der von Belgien übernommen oder wieder übernommen werden muss, vom zuständigen Staat im Sinne der Belgien bindenden internationalen Abkommen überstellt wird und sich im Königreich bei dem Minister oder seinem Beauftragten meldet, wird ihm ein Dokument ausgehändigt, das dem in Anlage 26 veröffentlichten Muster entspricht.

Gegebenenfalls kann das Ausländeramt den in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Asylsuchenden sofort anhören."


Art. 25 - In Artikel 71ter desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993, der Artikel 71/5 wird, werden die Wörter "gemäß Artikel 50 Absatz 3 des Gesetzes durch die Wörter "gemäß Artikel 51/8 Absatz 1 des Gesetzes" ersetzt.


Art. 26 - In Artikel 73 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 28. Januar 1988 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993, werden die Wörter "Die in Artikel 71bis § 2 bestimmten Behörden" durch die Wörter "Die in Artikel 71/2 § 2 bestimmten Behörden" ersetzt.


Art. 27 - Artikel 74 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 28. Januar 1988 und abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 19. Mai 1993 und 3. Februar 1995, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "in Artikel 71bis § 2 bestimmten Behörden" durch die Wörter "in Artikel 71/2 § 2 bestimmten Behörden" ersetzt.

2. In § 4 Absatz 2 werden die Wörter "in Artikel 71bis § 2 bestimmten Behörden" durch die Wörter "in Artikel 71/2 § 2 bestimmten Behörden" ersetzt.


Art. 28 - Artikel 79 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993, wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 79 - Die in Artikel 71/2 § 2 bestimmten Behörden händigen dem in Artikel 51 des Gesetzes erwähnten Ausländer ein Dokument aus, das dem in Anlage 26 veröffentlichten Muster entspricht."


Art. 29 - Artikel 80 desselben Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 28. Januar 1988, 19. Mai 1993 und 3. Februar 1995, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter "in Artikel 71bis § 2 bestimmten Behörden" durch die Wörter "in Artikel 71/2 § 2 bestimmten Behörden" ersetzt.

2. In § 3 Absatz 2 werden die Wörter "in Artikel 71bis § 2 bestimmten Behörden" durch die Wörter "in Artikel 71/2 § 2 bestimmten Behörden" ersetzt.


Art. 30 - Artikel 90 § 1 Absatz 2 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 16. August 1984, wird durch folgenden Absatz ersetzt:

"Das Visum ist jedoch nicht erforderlich für den Flüchtling, der in Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Malta, Norwegen, Portugal, Schweden, in der Schweiz, in Spanien oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland einschließlich der Isle of Man, Jersey und Guernsey wohnt, wenn er Inhaber eines gültigen Reisescheins für Flüchtlinge ist, der von den Behörden eines dieser Länder ausgestellt worden ist."


Art. 31 - Artikel 100 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In den Absätzen 1 und 4 werden die Wörter "oder das Ausweispapier für Kinder unter zwölf Jahren" gestrichen.

2. Absatz 5 wird durch folgenden Absatz ersetzt:

"Der Beschluss des Ministers oder seines Beauftragten, mit dem der Student, der Artikel 59 Absatz 3 des Gesetzes nicht nachgekommen ist, angewiesen wird, das Staatsgebiet zu verlassen, wird mit Formular A notifiziert, das dem in Anlage 12 veröffentlichten Muster entspricht.


Art. 32 - In Artikel 102 § 1 Absatz 2 desselben Erlasses werden die Wörter "vom Staat" durch die Wörter "von den öffentlichen Behörden" ersetzt.


Art. 33 - In denselben Erlass wird ein Artikel 103/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 103/2 - Unter Vorbehalt von Artikel 61 § 1 Absatz 2, 3 und 4 des Gesetzes kann der Minister den ausländischen Studenten, der sein Studium angesichts der Resultate übermäßig verlängert, anweisen, das Staatsgebiet zu verlassen, sofern dieser:

1. in derselben Studienrichtung in drei aufeinanderfolgenden Schuljahren oder akademischen Jahren nicht mindestens eine Prüfung oder in den letzten vier Studienjahren nicht mindestens zwei Prüfungen bestanden hat,

2. mindestens zwei verschiedene Studienrichtungen eingeschlagen hat, ohne in vier aufeinanderfolgenden Schuljahren oder akademischen Jahren mindestens eine Prüfung oder in den letzten fünf Studienjahren mindestens zwei Prüfungen bestanden zu haben,

3. mindestens drei verschiedene Studienrichtungen eingeschlagen hat, ohne für die beiden ersten Studienrichtungen mindestens ein Abschlussdiplom erhalten zu haben."


Art. 34 - Artikel 103bis desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 16. August 1984 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Juli 1992, der Artikel 103/3 wird, wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 103/3 - Wenn der Minister oder sein Beauftragter den in Artikel 61 § 1 oder § 2 des Gesetzes erwähnten Ausländer oder seine Familienmitglieder anweist, das Staatsgebiet zu verlassen, legt er die Frist fest, innerhalb deren die Betreffenden das Staatsgebiet zu verlassen haben.

In beiden Fällen notifiziert die Gemeindeverwaltung den Beschluss des Ministers oder seines Beauftragten durch Aushändigung eines Dokuments, das dem in Anlage 33bis veröffentlichten Muster entspricht.


Art. 35 - Artikel 104 desselben Erlasses wird aufgehoben.


Art. 36 - Anlage 13quater zum selben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 31. Dezember 1993, wird durch die vorliegendem Anlass beigefügte Anlage 13quater ersetzt.


Art. 37 - Anlage 25 zum selben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993, wird durch die vorliegendem Erlass beigefügte Anlage 25 ersetzt.


Art. 38 - Anlage 26 zum selben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 25. September 1991, wird durch die vorliegendem Erlass beigefügte Anlage 26 ersetzt.


Art. 39 - Anlage 33bis zum selben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 16. August 1984 und abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 13. Juli 1992 und 31. Dezember 1993, wird durch die vorliegendem Erlass beigefügte Anlage 33bis ersetzt.


Art. 40 - Die vorliegendem Anlass beigefügten Anlagen 3bis, 10bis, 14bis, 25quater und 26quater werden in die Anlagen zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern eingefügt.


Art. 41 - Unser Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören, ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.




Gegeben zu Brüssel, den 11. Dezember 1996


ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

	
KÖNIGREICH BELGIEN
               ~
Provinz:
Bezirk:
GEMEINDE:
Akz.:
	


VORDERSEITE
	
ANLAGE 3bis


VERPFLICHTUNG ZUR KOSTENÜBERNAHME

Eingegangen gemäß Artikel 3bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Juli 1996, und gemäß Artikel 17/2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, zugunsten eines
	
 von der Visumpflicht befreiten Ausländers

 visumpflichtigen Ausländers
	
   (1)





	
	Der Visumantrag ist bei der belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung von 	eingereicht worden.
	Der Visumantrag wird bei der belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung von 	eingereicht werden.
	
   (1)






Der/Die Unterzeichnete, 	,
geboren in 	, am . . . . . . . . . . . . . . . .,
	 Staatsangehörigkeit,
	 (Beruf),
wohnhaft in 	,
verpflichtet sich gegenüber dem belgischen Staat, jedem zuständigen ÖSHZ und gegenüber
Hrn./Fr. 	,
geboren in 	, am/im Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
	Staatsangehörigkeit,
wohnhaft in 	,
die Kosten für die Gesundheitspflege, den Aufenthalt und die Rückführung des (der) Obenerwähnten zu übernehmen.

Vorliegende Kostenübernahme gilt ebenfalls für den Ehepartner des Ausländers und für sein minderjähriges Kind bzw. seine minderjährigen Kinder zu seinen Lasten(2), die wie folgt heißen:
Ehepartner:		
Kind(er):		
	
	
	

VORLIEGENDE KOSTENÜBERNAHME GILT NUR DANN ALS NACHWEIS FÜR DAS AUSREICHEN DER EXISTENZMITTEL DES AUSLÄNDERS (DER AUSLÄNDER), ZUGUNSTEN DESSEN (DEREN) SIE EINGEGANGEN WORDEN IST, WENN SIE VOM BÜRGERMEISTER ODER VON SEINEM BEAUFTRAGTEN LEGALISIERT WIRD UND WENN SIE FÜR ZULÄSSIG ERKLÄRT UND VOM MINISTER ODER VON SEINEM BEAUFTRAGTEN ANGENOMMEN WIRD.

	
Datum und Unterschrift
des Bürgen

	
Gesehen zur Beglaubigung der Unterschrift von 	
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den 	
Unterschrift des Bürgermeisters oder seines Beauftragten



	


STEMPEL










(1)	Zutreffendes bitte ankreuzen.
(2)	Unzutreffendes bitte streichen.

RÜCKSEITE

Wenn die Verpflichtung zur Kostenübernahme zugunsten eines von der Visumpflicht befreiten Ausländers vom Minister oder von seinem Beauftragten angenommen worden ist, muss der Ausländer sie binnen einer Frist von sechs Monaten ab dem weiter unten erwähnten Datum, an dem der Bürge vom Bürgermeister oder von seinem Beauftragten aufgefordert wird, die angenommene Verpflichtung zur Kostenübernahme abholen zu kommen, benutzen, um ins Staatsgebiet der Vertragsstaaten eines Belgien bindenden internationalen Abkommens über die Überschreitung der Außengrenzen einzureisen.

Wenn die zugunsten eines visumpflichtigen Ausländers eingegangene Verpflichtung zur Kostenübernahme legalisiert worden ist, muss der Ausländer, zugunsten dessen sie eingegangen wurde, binnen einer Frist von sechs Monaten ab dem auf der Vorderseite erwähnten Legalisationsdatum bei der für seinen Wohnort oder seinen Aufenthaltsort im Ausland zuständigen belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung vorstellig werden, um dort die legalisierte Verpflichtung zur Kostenübernahme und folgende Unterlagen vorzulegen:

1.	einen Lohnzettel oder eine von einer öffentlichen Behörde ausgestellte Unterlage, aus der die monatlichen oder jährlichen Netto- oder Bruttoeinkünfte des Bürgen hervorgehen, oder, wenn er eine solche Unterlage nicht vorlegen kann, irgendeine Unterlage, in der der Betrag der Einkünfte des Bürgen vermerkt ist,

2.	ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass der Bürge die belgische Staatsangehörigkeit besitzt oder dass ihm erlaubt oder gestattet ist, sich für unbegrenzte Dauer in Belgien aufzuhalten.

Von dem Tag an, an dem der Ausländer, der im Besitz der in Artikel 2 des Gesetzes erwähnten Dokumente ist, ins Staatsgebiet der Vertragsstaaten eines Belgien bindenden internationalen Abkommens über die Überschreitung der Außengrenzen einreist, haftet der Bürge während eines Zeitraums von zwei Jahren gesamtschuldnerisch mit dem Ausländer für die Zahlung der in Artikel 3bis Absatz 1 des Gesetzes erwähnten Kosten.

Der Bürge ist von seiner Haftung befreit, wenn er den Nachweis erbringt, dass der Ausländer das Staatsgebiet der Vertragsstaaten des am 19. Juni 1990 unterzeichneten Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen verlassen hat.

Der Bürge kann nur von seiner Verpflichtung zur Kostenübernahme zurücktreten, wenn der Minister oder sein Beauftragter eine neue, von einer anderen Person eingegangene Verpflichtung annimmt.

(1)
	
	zulässig
 	unzulässig (2) (3)
 	angenommen
 	abgelehnt (2) (3)
	
   


	
  


	


Der Bürge wird aufgefordert, ab dem………………. ……………………………………………........................(4)
die angenommene Verpflichtung zur Kostenübernahme abholen zu kommen.

	

	
	
	
	
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., den 	
Der Minister 	
Der Beauftragte des Ministers 	

	





 (1) (5)
	

Unterschrift des Bürgermeisters oder seines Beauftragten

	




	
STEMPEL
	

	

	

	
STEMPEL
	







(1)	Zutreffendes ankreuzen.
(2)	Rechtliche Begründung und Tatsachenbegründung.
(3)	Gemäß den Artikeln 14 und 17 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat können eine Nichtigkeitsklage gegen und ein Antrag auf Aussetzung dieser Beschlüsse beim Staatsrat eingereicht werden. Diese Klage und dieser Antrag müssen innerhalb sechzig Tagen nach Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden. 
Der Antrag auf Aussetzung muss separat und spätestens zusammen mit der Nichtigkeitsklage eingereicht werden. Die Nichtigkeitsklage und der Antrag auf Aussetzung müssen anhand eines datierten und vom Antragsteller oder von einem Rechtsanwalt unterzeichneten Antrags eingereicht werden, der per Einschreiben an den Herrn Ersten Präsidenten des Staatsrates, rue de la Science 33 in 1040 Brüssel, zu richten ist.
Durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage und eines Antrags auf Aussetzung wird die Ausführung des vorliegenden Beschlusses nicht aufgeschoben.
(4)	Dieses Feld ist nur dann auszufüllen, wenn die Verpflichtung zur Kostenübernahme zugunsten eines von der Visumpflicht befreiten Ausländers eingegangen wird.
(5)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

	
KÖNIGREICH BELGIEN
~
MINISTERIUM DES INNERN
~
AUSLÄNDERAMT
	
ANLAGE 10bis

Nr. des Dokuments:
B000000



VORDERSEITE



PASSIERSCHEIN




1.	Aktenzeichen (*): AA/
2.	Ausgestellt in Anwendung der Bestimmungen von Titel II Kapitel 7 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 19. Juni 1990
3.	Nur gültig für die Überstellung von 	(1)
nach 	(2)
Der Asylsuchende hat sich bis zum 	(3)
in 	 (4) zu melden.
4.	Ausstellungsort:
5.	NAME:
6.	VORNAMEN:
7.	GEBURTSORT UND GEBURTSDATUM:
8.	STAATSANGEHÖRIGKEIT:
9.	Ausstellungsdatum:

	



FOTO





10. Für den Minister des Innern:

11. SIEGEL:











12.	Die Identität des Inhabers des vorliegenden Passierscheins ist von den Behörden	 (5) (6) 
festgestellt worden.
13.	Vorliegendes Dokument wird nur in Anwendung von Titel II Kapitel 7 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 19. Juni 1990 ausgestellt und ist weder einem Reisedokument, das zum Überschreiten der Außengrenze berechtigt, noch einem Dokument, mit dem die Identität des Betreffenden nachgewiesen wird, gleichzusetzen.
14.(1):	Überstellender Staat.
15.(2):	Übernehmender Staat.
16.(3):	Frist, innerhalb deren der Asylsuchende sich bei seiner Ankunft im zweiten Vertragsstaat zu melden hat.
17.(4):	Ort, an dem der Asylsuchende sich bei seiner Ankunft im zweiten Vertragsstaat zu melden hat.
18.(5):	Anhand folgender den Behörden vorgelegter Reise- oder Identitätsdokumente: 	
	
19.(6):	Anhand einer Erklärung des Asylsuchenden oder anderer Dokumente als Reise- oder Identitätsdokumente.
20.(*):	Das Aktenzeichen wird vom überstellenden Staat zugeteilt.

	
MINISTERIUM DES INNERN 

AUSLÄNDERAMT
Akz.:
	





VORDERSEITE

	
ANLAGE 13quater




VERWEIGERUNG DER BERÜCKSICHTIGUNG 
EINER FLÜCHTLINGSERKLÄRUNG


Aufgrund von Artikel 51/8 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch die Gesetze vom 6. Mai 1993 und 15. Juli 1996;
In der Erwägung, dass Hr./Fr.		,    
                            die Person, die erklärt, dass sie		heißt (1)
	 Staatsangehörigkeit,    
und dass sie die 	 Staatsangehörigkeit besitzt, (1)
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
sich am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) als Flüchtling gemeldet hat;

In der Erwägung, dass (Begründung des Beschlusses) 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Wird obenerwähnte Erklärung nicht berücksichtigt.

In Ausführung von Artikel 71/5 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 19. Mai 1993 und 11. Dezember 1996,
	
(1) 
	
wird obenerwähnte Person abgewiesen.
muss obenerwähnte Person binnen 	Tagen das Staatsgebiet verlassen.



Brüssel, den	

	


FOTO


	
Der Minister 	
Der Beauftragte des Ministers 	

	

 (1) (3)



          STEMPEL				




(1)	Unzutreffendes streichen.
(2)	Datum der Erklärung vermerken.
(3)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

RÜCKSEITE

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE
[bookmark: _GoBack]
Im Jahre 	, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
hat der/die Unterzeichnete, 	(1),
wohnhaft in 	,
-	Hrn./Fr.		,     
der Person, die erklärt, dass sie		heißt  (2)
	 Staatsangehörigkeit,    
und dass sie die 	 Staatsangehörigkeit besitzt, (2)
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

- (2) an dem von dem/der Betreffenden bestimmten Wohnsitz:(3) 	
	
- (2) dem Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose:(4) 	
	
auf Antrag des Ministers 	       
              des Beauftragten des Ministers 	 (2) (5)
die Beschlüsse vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notifiziert, mit denen die Berücksichtigung seiner/ihrer Flüchtlingserklärung verweigert wird und
	
-
-   (2)
	
	
seine/ihre Abweisung angeordnet wird
er/sie angewiesen wird, spätestens am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet folgender Staaten zu verlassen: Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien(2).



Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass er/sie bei Nichtbeachtung dieser Anweisung unbeschadet einer strafrechtlichen Verfolgung aufgrund von Artikel 75 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern sich der Gefahr aussetzt, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 27 desselben Gesetzes für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, in Haft genommen zu werden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie ebenfalls davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 14 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat eine Nichtigkeitsklage gegen obenerwähnte Beschlüsse beim Staatsrat eingereicht werden kann. Diese Klage muss innerhalb sechzig Tagen nach Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden. 

Die Nichtigkeitsklage muss anhand eines datierten und vom Antragsteller oder von einem Rechtsanwalt unterzeichneten Antrags eingereicht werden, der per Einschreiben an den Herrn Ersten Präsidenten des Staatsrates, rue de la Science 33 in 1040 Brüssel, zu richten ist.

Durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage wird die Ausführung vorliegender Maßnahme nicht aufgeschoben.

	
Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende Beschlüsse notifiziert worden sind.


Unterschrift des Ausländers
(der Ausländerin)
	

	
Unterschrift und Stempel der Behörde




(1)	Name und Eigenschaft der Behörde.
(2)	Unzutreffendes streichen.
(3)	Letzte Adresse angeben, die der/die Betreffende als Wohnsitz bestimmt hat.
(4)	Adresse des Generalkommissariats für Flüchtlinge und Staatenlose angeben.
(5)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

	MINISTERIUM DES INNERN

AUSLÄNDERAMT
Akz.:
	
ANLAGE 14bis


VORDERSEITE

BESCHLUSS, MIT DEM DEM AUFENTHALT DES EG-STUDENTEN/
EINES FAMILIENMITGLIEDS DES EG-STUDENTEN(1) EIN ENDE GESETZT WIRD,
 MIT ANWEISUNG, DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN

In Ausführung von Artikel 55 § 4 Absatz 3 und 4/von Artikel 55bis § 3(1) des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, wird dem Aufenthalt im Königreich von
Hrn./Fr.	
	,
geboren in 	, am (im Jahre)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
	Staatsangehörigkeit,
wohnhaft in 	,
ein Ende gesetzt.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES(2):

	Artikel 55 § 4 Absatz 3 Nr. 1: Der/Die Betreffende ist nicht mehr in einer von den öffentlichen Behörden organisierten, anerkannten oder bezuschussten Lehranstalt zum Erwerb einer beruflichen Ausbildung als Hauptzweck eingetragen; 	
	
	Artikel 55 § 4 Absatz 3 Nr. 1: Der/Die Betreffende verfügt nicht mehr über eine Krankenversicherung, die die Risiken in Belgien deckt; 	
	Artikel 55 § 4 Absatz 3 Nr. 2: Der/Die Betreffende oder ein Mitglied seiner/ihrer Familie, das sich mit ihm/ihr niedergelassen hat, hat eine von einem ÖSHZ gewährte finanzielle Unterstützung erhalten, deren Gesamtbetrag, berechnet über einen Zeitraum von zwölf Monaten vor dem Monat des vorliegenden Beschlusses, das Dreifache des monatlichen Betrags des gemäß Artikel 2 § 1 des Gesetzes vom 7. August 1974 zur Einführung des Rechts auf ein Existenzminimum festgelegten Existenzminimums übersteigt, sofern diese Unterstützung binnen sechs Monaten nach Auszahlung der letzten monatlichen Unterstützung nicht zurückgezahlt worden ist; 	
	
	
	Artikel 55bis § 3 Absatz 1: Dem Aufenthalt des EG-Studenten, dessen Familienmitglied der/die Betreffende ist, ist ein Ende gesetzt worden; 	
	
	
	Artikel 55bis § 3 Absatz 2 Nr. 1: Der/Die Betreffende verfügt nicht mehr über eine Krankenversicherung, die die Risiken in Belgien deckt; 	
	Artikel 55bis § 3 Absatz 2 Nr. 2: Der/Die Betreffende, der/die nicht mehr mit dem EG-Studenten wohnt, hat eine von einem ÖSHZ gewährte finanzielle Unterstützung erhalten, deren Gesamtbetrag, berechnet über einen Zeitraum von zwölf Monaten vor dem Monat des vorliegenden Beschlusses, das Dreifache des monatlichen Betrags des gemäß Artikel 2 § 1 des Gesetzes vom 7. August 1974 zur Einführung des Rechts auf ein Existenzminimum festgelegten Existenzminimums übersteigt, sofern diese Unterstützung binnen sechs Monaten nach Auszahlung der letzten monatlichen Unterstützung nicht zurückgezahlt worden ist; 	
	
	
In Ausführung von Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird der/die Betreffende angewiesen, binnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tagen das Staatsgebiet des Königreichs zu verlassen.

Brüssel, den 	

	


STEMPEL


	
Der Minister 	
Der Beauftragte des Ministers 	

	

 (1) (3)




(1)	Unzutreffendes streichen.
(2)	Grund zur Rechtfertigung des Beschlusses ankreuzen.
(3)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

RÜCKSEITE


NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre 	, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
hat der/die Unterzeichnete, 	(1),
wohnhaft in 	,
Hrn./Fr. 	,
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
auf Antrag des Ministers 	       
              des Beauftragten des Ministers 	 (2) (3)
die Beschlüsse vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notifiziert, mit denen seinem/ihrem Aufenthalt im Königreich ein Ende gesetzt wird und er/sie angewiesen wird, spätestens am 	 das Staatsgebiet zu verlassen.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass er/sie bei Nichtbeachtung dieser Anweisung unbeschadet einer strafrechtlichen Verfolgung aufgrund von Artikel 75 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern sich der Gefahr aussetzt, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 27 desselben Gesetzes für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, in Haft genommen zu werden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie ebenfalls davon unterrichtet, dass:

-	gemäß Artikel 64 des obenerwähnten Gesetzes vom 15. Dezember 1980 ein Revisionsantrag gegen den ersten Beschluss binnen acht Werktagen ab vorliegender Notifizierung per Einschreiben beim Minister 	(3)
eingereicht werden kann,

-	gemäß den Artikeln 14 und 17 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat eine Nichtigkeitsklage und ein Antrag auf Aussetzung gegen beide Beschlüsse beim Staatsrat eingereicht werden können. 
Diese Klage und dieser Antrag müssen innerhalb sechzig Tagen nach Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden.
Der Antrag auf Aussetzung muss separat und spätestens zusammen mit der Nichtigkeitsklage eingereicht werden.
Die Nichtigkeitsklage und der Antrag auf Aussetzung müssen anhand eines datierten und vom Antragsteller oder von einem Rechtsanwalt unterzeichneten Antrags eingereicht werden, der per Einschreiben an den Herrn Ersten Präsidenten des Staatsrates, rue de la Science 33 in 1040 Brüssel, zu richten ist.
Durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage und eines Antrags auf Aussetzung wird die Ausführung vorliegender Maßnahme nicht aufgeschoben.

	




Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende Beschlüsse notifiziert worden sind.


Unterschrift des Ausländers
(der Ausländerin)
	

	

Unterschrift der Behörde










(1)	Name und Eigenschaft der Behörde.
(2)	Unzutreffendes streichen.
(3)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

	
KÖNIGREICH BELGIEN
          ~
Briefkopf der Behörde
          ~

Akz.:
	
ANLAGE 25




Bescheinigung, ausgestellt in Anwendung von Artikel 72 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 28. Januar 1988


Vor Uns(1) 	 
hat Hr./Fr.		,
die Person, die erklärt, dass sie		heißt (2)
	 Staatsangehörigkeit,
und dass sie die 	 Staatsangehörigkeit besitzt, (2)
geboren in 	, am (im Jahre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
	
Inhaber(in) des Passes(3)
Inhaber(in) des Dokuments(3)
ohne jegliches Identitätsdokument
	

   (2)
	
	,
	,
	,



sich als Flüchtling gemeldet gemäß Artikel 50 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch die Gesetze vom 14. Juli 1987 und 6. Mai 1993.
	





Unterschrift des Ausländers 
(der Ausländerin)
	
Ausgestellt in 	, am . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift der Behörde, die die Erklärung/den Antrag(2) zu Protokoll genommen hat




	


FOTO


	

	


	

	

	
Einreiseerlaubnis
(Art. 72bis des K.E. vom 8. Oktober 1981, 
abgeändert durch den K.E. vom 28. Januar 1988)





             STEMPEL



Wenn obenerwähnter Person die Einreise ins Königreich erlaubt wird, muss sie sich binnen acht Werktagen nach der Einreise mit vorliegendem Dokument und denjenigen, die zum Zeitpunkt ihrer Einreise in ihrem Besitz waren, bei der Gemeindeverwaltung des Ortes melden, wo sie zu logieren vorhat.


(1)	Name und Eigenschaft der Behörde.
(2)	Unzutreffendes streichen.
(3)	Merkmale des Passes und eventuell des Visums/Art und Merkmale des Dokuments, anhand dessen die Identität festgestellt worden ist.

	MINISTERIUM DES INNERN
               ~
AUSLÄNDERAMT
               ~
Akz.:
	
ANLAGE 25quater



VORDERSEITE


BESCHLUSS ZUR EINREISEVERWEIGERUNG 
MIT ABWEISUNG ODER ZURÜCKFÜHRUNG ZUR GRENZE


In Ausführung von Artikel 71/3 § 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, wird
Hrn./Fr.		,    
der Person, die erklärt, dass sie	heißt (1)
	 Staatsangehörigkeit,    
und dass sie die 	 Staatsangehörigkeit besitzt, (1)
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
der/die sich als Flüchtling gemeldet hat, die Einreise ins Königreich verweigert.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

Belgien ist nicht für die Prüfung des Asylantrags zuständig, sondern 	
	(2)
in Anwendung 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3)
Infolgedessen wird obenerwähnte Person	abgewiesen/
zur Grenze 	(2)  zurückgeführt   (1)
und muss sie sich bei 	(4)  melden.

Brüssel, den 	

Der Minister 	 (5)
Der Beauftragte des Ministers 	 (5)  (1) 


          STEMPEL



(1)	Unzutreffendes streichen.
(2)	Zuständigen Staat angeben.
(3)	Rechtliche Begründung und Tatsachenbegründung angeben.
(4)	Zuständige Behörden des zuständigen Staates angeben, bei denen sich der Ausländer zu melden hat.
(5)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

RÜCKSEITE


NOTIFIZIERUNGSURKUNDE



Im Jahre 	, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
hat der/die Unterzeichnete, 	(1),
wohnhaft in 	,
Hrn./Fr.		,    
der Person, die erklärt, dass sie		heißt (2)
	 Staatsangehörigkeit,    
und dass sie die 	 Staatsangehörigkeit besitzt, (2)
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
auf Antrag des Ministers 	       
              des Beauftragten des Ministers 	 (2) (3)
den Beschluss vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notifiziert, mit dem ihm/ihr die Einreise ins Königreich verweigert wird und er/sie angewiesen wird, sich bei 	(4) zu melden.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß den Artikeln 14 und 17 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat eine Nichtigkeitsklage gegen und ein Antrag auf Aussetzung dieses Beschlusses beim Staatsrat eingereicht werden können. Diese Klage und dieser Antrag müssen innerhalb sechzig Tagen nach Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden. 

Der Antrag auf Aussetzung muss separat und spätestens zusammen mit der Nichtigkeitsklage eingereicht werden. Die Nichtigkeitsklage und der Antrag auf Aussetzung müssen anhand eines datierten und vom Antragsteller oder von einem Rechtsanwalt unterzeichneten Antrags eingereicht werden, der per Einschreiben an den Herrn Ersten Präsidenten des Staatsrates, rue de la Science 33 in 1040 Brüssel, zu richten ist.

Durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage und eines Antrags auf Aussetzung wird die Ausführung vorliegender Maßnahme nicht aufgeschoben.



	
Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.


Unterschrift des Ausländers
(der Ausländerin)
	

	
Unterschrift und Stempel der mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörde














(1)	Name und Eigenschaft der Behörde.
(2)	Unzutreffendes streichen.
(3)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.
(4)	Zuständige Behörden des zuständigen Staates angeben, bei denen sich der Ausländer zu melden hat.

	KÖNIGREICH BELGIEN
          ~
Briefkopf der Behörde
          ~
Akz.:
	
ANLAGE 26



Bescheinigung, ausgestellt in Anwendung von Artikel 71/4, 73, 78 oder 79 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, insbesondere abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 28. Januar 1988, 19. Mai 1993 und 11. Dezember 1996 	

Vor Uns(1) 	 
hat	Hr./Fr.		,
die Person, die erklärt, dass sie	heißt (2)
	 Staatsangehörigkeit,    
und dass sie die 	 Staatsangehörigkeit besitzt, (2)
geboren in 	, am (im Jahre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
	
Inhaber(in) des Passes(3)
Inhaber(in) des Dokuments(3)
ohne jegliches Identitätsdokument
	

   (2)

	
	,
	,
	,


am 	 im Königreich angekommen,
wohnhaft in 	 (4),
der/die für dieses Verfahren folgenden Wohnsitz bestimmt hat: 	,

-	sich als Flüchtling gemeldet gemäß Artikel 50/51(2) des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, insbesondere abgeändert durch die Gesetze vom 14. Juli 1987, 6. Mai 1993 und 15. Juli 1996 und durch den Königlichen Erlass vom 13. Juli 1992.

-	sich am 	 an der Grenze/im Königreich(2) gemeldet
gemäß Artikel 51/6 / 51/7(2) des Gesetzes vom 15. Dezember 1980, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Juli 1996.
	



Unterschrift des Ausländers
(der Ausländerin)
	
	, den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift der Behörde, bei der sich der Ausländer gemeldet hat und die die Erklärung/den Antrag(2) zu Protokoll genommen hat



	


FOTO






             STEMPEL

Obenerwähnter Person ist es erlaubt, sich aufgrund vorliegender Bescheinigung, die ab dem Tag ihrer Ausstellung acht Werktage gültig ist, im Königreich aufzuhalten. 
Sie muss sich binnen acht Werktagen nach ihrer Erklärung/ihrem Antrag/ihrer Anmeldung(2) mit vorliegendem Dokument und denjenigen, die zum Zeitpunkt ihrer Einreise in ihrem Besitz waren:
-	bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes
-	und beim Ministerium des Innern, Ausländeramt, melden(5): 	
Sie wird davon unterrichtet, dass:
-	Ladungen, Anfragen und Beschlüsse ihr rechtsgültig an den Wohnsitz zugeschickt werden, den sie weiter oben bestimmt hat,
-	Ladungen, Anfragen und Beschlüsse ihr rechtsgültig über das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose,	
	(5),
zugeschickt werden, wenn sie keinen Wohnsitz bestimmt hat.


(1)	Name und Eigenschaft der Behörde.
(2)	Unzutreffendes streichen.
(3)	Merkmale des Passes und eventuell des Visums/Art und Merkmale des Dokuments, anhand dessen die Identität festgestellt worden ist.
(4)	Nur ausfüllen, wenn der Ausländer sich als Flüchtling meldet oder im Königreich vorstellig wird.
(5)	Adresse angeben.

	
MINISTERIUM DES INNERN
~
AUSLÄNDERAMT
	
ANLAGE 26quater



VORDERSEITE


BESCHLUSS ZUR AUFENTHALTSVERWEIGERUNG
MIT ANWEISUNG, DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN



In Ausführung von Artikel 71/3 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, wird
Hrn./Fr.		,    
der Person, die erklärt, dass sie		heißt (1)
	 Staatsangehörigkeit,    
und dass sie die 	 Staatsangehörigkeit besitzt, (1)
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
der/die sich als Flüchtling gemeldet hat, der Aufenthalt im Königreich verweigert.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

Belgien ist nicht für die Prüfung des Asylantrags zuständig, sondern 	
	(2)
in Anwendung 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3)
Infolgedessen muss obenerwähnte Person das Staatsgebiet des Königreichs binnen 	 Tagen verlassen
und sich bei 	 melden(4).

Brüssel, den	

	


FOTO


	
Der Minister 	(5)
Der Beauftragte des Ministers 	(5)

	

 (1)




STEMPEL				



(1)	Unzutreffendes streichen.
(2)	Zuständigen Staat angeben.
(3)	Rechtliche Begründung und Tatsachenbegründung angeben.
(4)	Zuständige Behörden des zuständigen Staates angeben, bei denen sich der Ausländer zu melden hat.
(5)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

RÜCKSEITE


NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre 	, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
hat der/die Unterzeichnete, 	(1),
wohnhaft in 	,
-	Hrn./Fr.		,    
der Person, die erklärt, dass sie		heißt (2)
	 Staatsangehörigkeit,    
und dass sie die 	 Staatsangehörigkeit besitzt, (2)
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

- (2) an dem von dem/der Betreffenden bestimmten Wohnsitz:(3) 	
	
- (2) dem Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose:(4) 	
	
auf Antrag des Ministers 	       
              des Beauftragten des Ministers 	 (2) (5)
den Beschluss vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notifiziert, mit dem ihm/ihr der Aufenthalt im Königreich verweigert wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet spätestens am 	 zu verlassen
und sich bei 	(6) zu melden.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie ebenfalls davon unterrichtet, dass gemäß den Artikeln 14 und 17 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat eine Nichtigkeitsklage gegen und ein Antrag auf Aussetzung dieses Beschlusses beim Staatsrat eingereicht werden können. Diese Klage und dieser Antrag müssen innerhalb sechzig Tagen nach Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden. 

Der Antrag auf Aussetzung muss separat und spätestens zusammen mit der Nichtigkeitsklage eingereicht werden. Die Nichtigkeitsklage und der Antrag auf Aussetzung müssen anhand eines datierten und vom Antragsteller oder von einem Rechtsanwalt unterzeichneten Antrags eingereicht werden, der per Einschreiben an den Herrn Ersten Präsidenten des Staatsrates, rue de la Science 33 in 1040 Brüssel, zu richten ist.

Durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage und eines Antrags auf Aussetzung wird die Ausführung vorliegender Maßnahme nicht aufgeschoben.


	
Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.


Unterschrift des Ausländers
(der Ausländerin)
	

	
Unterschrift und Stempel der Behörde









(1)	Name und Eigenschaft der Behörde.
(2)	Unzutreffendes streichen.
(3)	Letzte Adresse angeben, die der/die Betreffende als Wohnsitz bestimmt hat.
(4)	Adresse des Generalkommissariats für Flüchtlinge und Staatenlose angeben.
(5)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.
(6)	Zuständige Behörden des zuständigen Staates angeben, bei denen sich der Ausländer zu melden hat.

	MINISTERIUM DES INNERN
~
AUSLÄNDERAMT
~

Akz.:
	
ANLAGE 33bis




VORDERSEITE


ANWEISUNG, DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN

Aufgrund von Artikel 61 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 1996;

(1) Aufgrund der Stellungnahme(n) der akademischen Behörden oder Schulbehörden vom 	/
(1) In Ermangelung einer Stellungnahme der akademischen Behörden oder Schulbehörden binnen zwei Monaten nach dem am. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eingereichten Antrag;

In der Erwägung, dass es Hrn./Fr. 	
	,
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
	Staatsangehörigkeit,
wohnhaft in 	,
erlaubt worden ist, sich in Belgien aufzuhalten, um dort zu studieren/als Familienmitglied eines Ausländers (einer Ausländerin), dem (der) der Aufenthalt als Student(in) erlaubt ist(1);

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

Artikel 61 § . . . . . . . . (2):	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

In Ausführung von Artikel 103/3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, wird der/die Betreffende angewiesen, binnen 	 Tagen
das Staatsgebiet zu verlassen.

Brüssel, den 	

	


STEMPEL



	
Der Minister 	
Der Beauftragte des Ministers 	

	

 (1) (3)






(1)	Unzutreffendes streichen.
(2)	Die Angabe der Gesetzesbestimmung ist Pflicht.
(3)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

RÜCKSEITE


NOTIFIZIERUNGSURKUNDE



Im Jahre 	, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
hat der/die Unterzeichnete, 	(1),
wohnhaft in 	,
Hrn./Fr. 	,
geboren in 	, am (im Jahre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
auf Antrag des Ministers 	       
              des Beauftragten des Ministers 	 (2) (3)
den Beschluss vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notifiziert, mit dem er/sie angewiesen wird, spätestens am 	
das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet folgender Staaten zu verlassen: Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien(2).

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass er/sie bei Nichtbeachtung dieser Anweisung unbeschadet einer strafrechtlichen Verfolgung aufgrund von Artikel 75 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern sich der Gefahr aussetzt, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 27 desselben Gesetzes für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, in Haft genommen zu werden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie ebenfalls davon unterrichtet, dass gemäß den Artikeln 14 und 17 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat eine Nichtigkeitsklage gegen und ein Antrag auf Aussetzung dieses Beschlusses beim Staatsrat eingereicht werden können. Diese Klage und dieser Antrag müssen innerhalb sechzig Tagen nach Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden. 

Der Antrag auf Aussetzung muss separat und spätestens zusammen mit der Nichtigkeitsklage eingereicht werden. Die Nichtigkeitsklage und der Antrag auf Aussetzung müssen anhand eines datierten und vom Antragsteller oder von einem Rechtsanwalt unterzeichneten Antrags eingereicht werden, der per Einschreiben an den Herrn Ersten Präsidenten des Staatsrates, rue de la Science 33 in 1040 Brüssel, zu richten ist.

Durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage und eines Antrags auf Aussetzung wird die Ausführung vorliegender Maßnahme nicht aufgeschoben.


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss 
notifiziert worden ist.


	
Unterschrift des Ausländers 
(der Ausländerin)
	

	
Unterschrift der Behörde











(1)	Name und Eigenschaft der Behörde.
(2)	Unzutreffendes streichen.
(3)	Eigenschaft des Ministers angeben, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Einreise ins Staatsgebiet, der Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gehören.

